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Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die erfreulich wachsende Anzahl von Vereinen in Sachsen-
Anhalt hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach der vorlie-
genden Informationsbroschüre nicht nachlässt.

Sowohl während meiner Arbeit als auch im persönlichen 
Umfeld habe ich immer wieder erlebt, was ehrenamtlich 
Tätige in ihrer Freizeit für unser Land leisten. Ohne das bür-
gerschaftliche Engagement zahlreicher Frauen und Männer, 
vieler Jugendlicher und manchmal auch Kinder wäre unser 
Land um vieles ärmer. Ohne das Ehrenamt wäre vieles nicht 
möglich, was wir für selbstverständlich halten und was dazu beiträgt, dass unsere Ge-
sellschaft zusammenhält. Deshalb genießt die ehrenamtliche Tätigkeit höchste Aner-
kennung seitens der Landesregierung.

Auch das Steuerrecht erkennt den gesellschaftlichen Nutzen ehrenamtlicher Tätigkeit an, 
indem es unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Vergünstigungen gewährt. 

Mit dieser Broschüre möchte ich einen Beitrag dazu leisten, Sie über die steuerlichen 
Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Tätigkeit zu informieren. Nur wer umfassend 
informiert ist, wird letztlich sein Ehrenamt effektiv wahrnehmen können.

Die Broschüre wurde auf den aktuellen Stand des Steuerrechts gebracht. Außerdem kann 
sie aus dem Internet unter www.mf.sachsen-anhalt.de herunter geladen werden.

Sie enthält die wichtigsten aktuellen Regelungen und Vorschriften zur Vereinsbesteue-
rung und soll den vielen ehrenamtlichen Vorständen und Mit gliedern der Vereine un-
seres Landes beim Umgang mit dem Steuerrecht helfen. Sollten dennoch Fragen offen 
bleiben, erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzämter fach-
kundigen Rat.

Ich möchte mich mit diesem kleinen Ratgeber bei den vielen ehrenamtlich im Verein 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern bedanken und Ihnen viel Erfolg und Freude bei ihrer 
Arbeit wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Jens Bullerjahn

Minister der Finanzen
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1 Gemeinnützigkeit

Unter den Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 AO sind als Förderung der Allgemeinheit 
anzuerkennen:

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung;

2. die Förderung der Religion;

3.  die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
Gesundheitspfl ege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von über-
tragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne des § 67, und von 
Tierseuchen;

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

5. die Förderung von Kunst und Kultur;

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpfl ege;

7.  die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der 
Studentenhilfe;

8.  die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 
Umweltschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes;

9.  die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich 
anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspfl ege (§ 23 der Umsatzsteuer-
Durchführungsverord nung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen 
Einrichtungen und Anstalten;

10.  die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flücht-
l inge, Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie 
Hilfe für Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- 
und Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste;

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;

12.  die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der 
Unfallverhütung;
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13.  die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und des Völkerverständigungs gedankens;

14. die Förderung des Tierschutzes;

15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;

18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;

19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20. die Förderung der Kriminalprävention;

21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);

22. die Förderung der Heimatpfl ege und Heimatkunde;

23.  die Förderung der Tierzucht, der Pfl anzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditio-
nellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, 
der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellfl ugs 
und des Hundesports;

24.  die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte 
Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunal-
politischen Bereich beschränkt sind;

25.  die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

Diese Aufzählung ist grundsätzlich abschließend. Sofern der von der Körperschaft 
verfolgte Zweck nicht mindestens unter eine der vorstehenden Ziffern 1 bis 24 fällt, 
aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet ent-
sprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck u. U. für gemeinnützig er-
klärt werden. Entsprechende formlose Anträge sind ausschließlich an das für den 
Verein bzw. die Körperschaft örtlich zuständige Finanzamt zu richten. Über die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit entscheidet in Sachsen-Anhalt in derartigen 
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Fällen das Ministerium der Finanzen in Abstimmung mit dem Bundesministerium 
der Finanzen und den zuständigen Finanzbehörden der anderen Bundesländer.

1.3.1.1   Hinweise zu einzelnen 
Förder zwecken

Die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO) umfasst die Bereiche 
der Musik, der Litera tur, der darstellenden und bildenden Kunst und schließt die 
Förderung von kulturellen Einrichtungen, wie Theater und Museen, sowie von kul-
turellen Veranstaltungen, wie Konzerte und Kunstausstellungen, ein. Zur Förderung 
von Kunst und Kultur gehört auch die Förderung der Pfl ege und Erhaltung von 
Kulturwerten. Kulturwerte sind Gegenstände von künstlerischer und sonstiger kul-
tureller Bedeutung, Kunstsammlungen und künstlerische Nachlässe, Bib liotheken, 
Archive sowie andere vergleichbare Einrichtungen.

Freiwilligenagenturen können regelmäßig wegen der Förderung der Bildung (§ 52 
Abs. 2 Nr. 7 AO) als gemeinnützig behandelt werden, wenn das Schwergewicht ihrer 
Tä tigkeit in der Aus- und Weiterbildung der Freiwilligen liegt.

Ein wesentliches Element der Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 AO) ist die 
körperliche Ertüchtigung. Motorsport fällt ebenso unter den Begriff des Sports wie 
Ballonfahren. Dagegen sind Skat, Bridge, Go spiel, Gotcha, Paintball, Tischfußball und 
Tipp-Kick kein Sport im Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts. Dies gilt grundsätzlich 
auch für Amateurfunk, Modellfl ug und Hundesport, die jedoch als eigenständige 
gemeinnützige Zwecke in § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO aufgeführt sind. Schützenvereine 
können auch dann als gemeinnützig anerkannt werden, wenn sie nach ihrer Satzung 
neben dem Schießsport (als Hauptzweck) auch das Schützenbrauchtum fördern. Die 
Durchführung von volksfestartigen Schützenfesten ist jedoch kein gemeinnütziger 
Zweck.

Die Förderung des bezahlten Sports ist kein gemeinnütziger Zweck, weil dadurch 
eigenwirtschaftliche Zwecke der bezahlten Sportler gefördert werden. Sie ist aber 
unter bestimmten Voraussetzungen unschädlich für die Gemeinnützigkeit eines 
Sportvereins (s. unter 2.2.5).



15

1 Gemeinnützigkeit

Unter „bürgerschaftlichem Engagement“ (§ 52 Abs. 2 Nr. 25 AO) versteht man eine 
frei willige, nicht auf das Erzielen eines persönlichen materiellen Gewinns gerich-
tete, auf die Förderung der Allgemeinheit hin orientierte, kooperative Tätigkeit. 
Die Anerkennung der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zuguns ten 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke dient der Hervorhe bung der 
Bedeutung, die ehrenamtlicher Einsatz für unsere Gesellschaft hat. Eine Erweiterung 
der gemeinnützigen Zwecke ist damit nicht verbunden.

Politische Zwecke (Beeinfl ussung der politischen Meinungsbildung, Förderung po-
litischer Parteien und dergleichen) zählen grundsätzlich nicht zu den gemeinnützi-
gen Zwecken. Eine gewisse Beeinfl ussung der politischen Meinungsbildung schließt 
die Gemeinnützigkeit aber auch nicht aus. 

Auf jeden Fall kann ein Verein aber nur dann als gemeinnützig behandelt werden, 
wenn er sich bei seiner Betätigung im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
hält.

Vereine, deren Zweck die Förderung esoterischer Heilslehren ist, z. B. Reiki-Ver eine, 
können nicht wegen Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens oder der öf-
fentlichen Gesundheitspfl ege als gemeinnützig anerkannt werden.

1.3.1.2   Aufnahmegebühren und 
Mitgliedsbeiträge

Die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke setzt voraus, dass der Verein mit seiner 
Tätigkeit die Allgemeinheit fördert. Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gege-
ben, wenn der Kreis der geförderten Personen fest abgeschlossen ist. Ein geschlos-
sener Personenkreis kann sich z. B. aus der Zugehörigkeit zu einer Familie oder zu 
einer Belegschaft eines Unternehmens ergeben. Der Mitgliederkreis darf auch nicht 
infolge örtlicher oder berufl icher Merkmale dauernd nur klein sein. Für die Frage, 
ob nur ein kleiner exklusiver Mitgliederkreis gefördert wird, kommt es auch auf die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren an. 
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Bei einem Verein, dessen Tätigkeit in erster Linie seinen Mitgliedern zugute kommt, 
ist eine Förderung der Allgemeinheit anzunehmen, wenn

•  die Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsumlagen zusammen im Durchschnitt 1 023 € 
je Mitglied und Jahr und

•  die Aufnahmegebühren für die im Jahr aufgenommenen Mitglieder im Durch-
schnitt 1 534 € nicht übersteigen.

1.3.1.3   Investitionsumlage

Es ist für die Gemeinnützigkeit eines Vereins unschädlich, wenn dieser neben den 
oben angegebenen Mitgliedsbeiträgen, Mit glieds um lagen und Aufnahmegebühren 
zusätzlich eine Investitionsumlage erhebt. Die Umlage darf nur für die Finanzierung 
konkreter Investitionsvorhaben verlangt werden. Sie darf höchstens 5 113 € inner-
halb von 10 Jahren je Mitglied betragen. Die Mitglieder müssen die Möglichkeit ha-
ben, die Zahlung der Umlage auf bis zu 10 Jahresraten zu verteilen. 

1.3.1.4   Investitionsdarlehen

An Stelle von Investitionsumlagen darf der Verein auch Investitionsdarlehen in 
gleicher Höhe und unter den gleichen Bedingungen verlangen. Die Erhebung von 
Investitionsumlagen oder -darlehen kann auf neu eintretende Mitglieder beschränkt 
werden. Investitionsumlagen sind keine steuerlich abziehbaren Spenden.
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1.3.1.5  Sonderzahlungen

Wenn Bürger im Zusammenhang mit der Aufnahme in einen Verein als Spenden 
bezeichnete Zahlungen an den Verein leisten, kann es sich dabei u. U. um 
Sonderzahlungen handeln, zu deren Leistung die neu eintretenden Mitglieder ver-
pfl ichtet sind. Derartige Zahlungen stellen keine Spenden im Sinne einer freiwilli-
gen unentgeltlichen Zuwendung dar (s. unter 12). Von einer faktischen Verpfl ichtung 
ist regelmäßig auszugehen, wenn mehr als 75 % der neu eingetretenen Mitglieder 
eine gleich oder ähnlich hohe Sonderzahlung leisten. Dabei bleiben passive oder 
fördernde, jugendliche und auswärtige Mitglieder sowie Firmenmitgliedschaften 
außer Betracht. Sonderzahlungen sind in die Berechnung der durchschnittlichen 
Aufnahmegebühr einzubeziehen. 

Keine Aufnahmegebühr ist dagegen ein Darlehen, das die eintretenden Mitglieder 
dem Verein gewähren. Ein Zinsvorteil des Vereins (ersparter Darlehenszins unter-
halb von 5,5 %) ist wie ein Mitgliedsbeitrag zu behandeln.

1.3.2  Selbstlosigkeit

Die Mittel eines gemeinnützigen Vereins müssen zeitnah für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Steuerbegünstigung eines Vereins setzt voraus, dass er seine gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke selbstlos im Sinne von uneigennützig 
verfolgt. Nach § 55 AO geschieht eine Förderung selbstlos, wenn dadurch nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke – z. B. gewerbliche Zwecke oder sonstige 
Erwerbszwecke – verfolgt werden. Eine Körperschaft handelt selbstlos, wenn sie 
weder selbst noch zugunsten ihrer Mitglieder eigenwirtschaftliche Zwecke ver-
folgt. Ist die Tätigkeit einer Körperschaft in erster Linie auf Mehrung ihres eigenen 
Vermögens gerichtet, so handelt sie nicht selbstlos.
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Unterhält ein Verein zusätzlich einen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb, ist zwischen der steuerbegünstigten und dieser wirtschaftlichen 
Tätigkeit zu gewichten. Der Verein ist nicht steuerbegünstigt, wenn ihm die wirt-
schaftliche Tätigkeit bei einer Gesamtbetrachtung das Gepräge gibt.

Eine selbstlose Förderung steuerbegünstigter Zwecke setzt weiterhin die Beachtung 
folgender Grundsätze voraus:

• Grundsatz der satzungsmäßigen Mittelverwendung,

• Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung,

• Grundsatz der Vermögensbindung.

1.3.2.1   Satzungsmäßige 
Mittelverwendung

Vorbehaltlich der in § 58 AO geregelten Ausnahmen darf der Verein seine Mittel nur 
für die satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Auch Gewinne aus Zweckbetrieben 
und aus steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben sowie der Überschuss 
aus der Vermögensverwaltung dürfen grundsätzlich nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Mittel dürfen weder für die unmittelbare noch mittelba-
re Förderung politischer Parteien verwendet werden. Mitglieder des Vereins dürfen 
grundsätzlich keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Ausgenommen 
sind kleine Aufmerksamkeiten, wie sie im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern 
allgemein üblich sind und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen 
anzusehen sind. Der Verein darf seinen Mitgliedern aber Ersatz des nachgewiese-
nen Aufwands leisten. Auch die steuerliche Anerkennung von Arbeitsverträgen mit 
Mitgliedern (z. B. als Trainer oder Bürokraft) ist möglich, wenn die Verträge klar ver-
einbart sind und die Vergütung nicht überhöht ist. 

Ein Verein ist schließlich nur dann selbstlos tätig, wenn seine Ausgaben für die all-
gemeine Verwaltung einschließlich der Werbung um Spenden einen angemesse-
nen Rahmen nicht übersteigen. Während der Gründungs- oder Aufbauphase eines 
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Vereins kann es ausnahms weise gemeinnützigkeitsunschädlich sein, wenn der 
Verein seine Mittel überwiegend für Verwaltungsausgaben und Spendenwerbung 
einsetzt.

Verwendet ein Verein Mittel für die Werbung neuer Mitglieder, ist es in der Regel 
nicht zu beanstanden, wenn er hierfür im Jahr nicht mehr als 10 % der gesamten 
Mitgliedsbeiträge des Jahres aufwendet.

1.3.2.2  Zeitnahe Mittelverwendung

Die Selbstlosigkeit eines Vereins setzt weiter voraus, dass der Verein seine Mittel 
grundsätzlich zeitnah für die steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden hat. 
Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung 
oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken die-
nen (z. B. Bau eines Altenheims, Kauf von Sportgeräten oder medizinischen Geräten). 
Werden diese Gegenstände später veräußert, unterliegt der erzielte Erlös allerdings 
wiederum der zeitnahen Verwendungspfl icht.

Eine zeitnahe Mittelverwendung ist noch anzunehmen, wenn die Mittel späte-
stens in dem auf den Zufl uss folgenden Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten 
Zwecke verwendet werden. Diese Frist kann nicht mit der Begründung verlängert 
werden, die Überlegungen zur Verwendung der Mittel seien noch nicht abgeschlos-
sen. 

Am Ende des Wirtschaftsjahrs noch vorhandene Mittel müssen in der Bilanz oder 
Vermögensaufstellung des Vereins zulässigerweise dem Vermögen oder einer zu-
lässigen Rücklage zugeordnet sein oder als im zurückliegenden Jahr zugefl ossene 
Mittel, die im folgenden Jahr für die steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden sind, 
ausgewiesen sein. Soweit Mittel nicht schon im Jahr des Zufl usses für die steuer-
begünstigten Zwecke verwendet oder zulässigerweise dem Vermögen zugeführt 
werden, muss ihre zeitnahe Verwendung durch eine Nebenrechnung nachgewiesen 
werden. Eine Mittelverwendungsrechnung ist in der Anlage abgedruckt (s. unter 15, 
Anlage 4). 

Die Vergabe von Darlehen aus zeitnah zu verwendenden Mitteln ist nur unter en-
gen Voraussetzungen zulässig. Die Vergabe von Darlehen aus diesen Mitteln ist 
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dann unschädlich, wenn damit selbst unmittelbar die steuerbegünstigten Zwecke 
verwirklicht werden. Die Darlehensvergabe muss sich von einer gewerbsmäßigen 
Kreditvergabe dadurch unterscheiden, dass sie zu günstigeren Bedingungen er-
folgt als zu den allgemeinen Bedingungen am Kapitalmarkt (z. B. Zinslosigkeit oder 
Zinsverbilligung).

Beispiele:

Eine Körperschaft vergibt im Rahmen ihrer jeweiligen steuer begünstigten 
Zwecke 

•  Darlehen im Zusammenhang mit einer Schuldnerberatung zur Ablösung 
von Bankschulden,

• Stipendien für eine wissenschaftliche Ausbildung teilweise als Darlehen  
 oder 
• Darlehen an Nachwuchskünstler für die Anschaffung von Instrumenten.

Die Vergabe von Darlehen aus zeitnah zu verwendenden Mitteln an andere 
Körperschaften ist unter den Voraussetzungen des § 58 Nr. 1 und 2 AO (s. un-
ter 1.3.4) zulässig, wenn die andere Körperschaft die darlehensweise erhaltenen 
Mittel unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke innerhalb der für eine zeitnahe 
Mittelverwendung vorge schriebenen Frist verwendet.

Darlehen, die zur unmittelbaren Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke 
vergeben werden, sind im Rechnungswesen entsprechend kenntlich zu machen. Es 
muss sichergestellt und für die Finanzämter nachprüfbar sein, dass die Rückfl üsse 
(Tilgung, Zinsen) wieder zeitnah für die steuerbegünstigten Zwecke verwendet 
werden.

Bei der Vergabe von Darlehen aus nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln müs-
sen sich die Zinsen in dem auf dem Kapitalmarkt üblichen Rahmen halten. Hiervon 
kann abgesehen werden, wenn der Verzicht auf die üblichen Zinsen eine nach 
den Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts und der Satzung der Körperschaft 
zulässige Zuwendung (z. B. Darlehen an eine ebenfalls steuerbegünstigte 
Mitgliedsorganisation oder eine hilfsbedürftige Person) darstellt.
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1.3.2.2.1   Ausnahmen von der zeitnahen 
Mittelverwendung

Ohne Gefährdung seiner Gemeinnützigkeit kann der Verein bestimmte 
Zuwendungen (Spenden) seinem Vermögen zuführen. Diese sind in § 58 Nr. 11 AO 
(s. unter 15, Anlage 1) im Einzelnen aufgeführt. Mittel, die danach nicht der zeit-
nahen Verwendungspfl icht unterliegen, gehören zum sog. zulässigen Vermögen 
des Vereins. Wie alle Vermögenserträge sind allerdings auch Erträge aus diesem 
Vermögen (z. B. Zinsen, Miete o. Ä.) grundsätzlich zeitnah zu verwenden. Das gilt je-
doch nicht für Erträge aus der bloßen Umschichtung von Vermögen.

Beispiel:

Ein steuerbegünstigter Verein veräußert ein Grundstück, das er im Wege der 
Schenkung erworben hatte.

Das Grundstück gehört grundsätzlich zum nicht zeitnah zu verwendenden 
Vermögen des Vereins. Durch die Veräußerung wird nur Vermögen umge-
schichtet. Der Veräußerungserlös unterliegt daher ebenfalls nicht der zeitna-
hen Verwendungspfl icht.

1.3.2.2.2  Bildung von Rücklagen

Vom Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung gibt es weitere Ausnahmen, die in 
§ 58 Nr. 6 und 7 AO geregelt sind. 

Nach § 58 Nr. 6 AO ist die Bildung folgender zweckgebundener Rücklagen zulässig:
•  Rücklagen zur Ansammlung von Mitteln für die Erfüllung des steuerbegünstigten 

satzungsmäßigen Zwecks (z. B. für die Errichtung einer Sportanlage durch einen 
Sportverein);
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•  Rücklagen für periodisch wiederkehrende Ausgaben (z. B. Löhne, Mieten) in 
Höhe des Mittelbedarfs für einen angemessenen Zeitraum (sog. Betriebs-
mittelrücklage).

Die Bildung dieser Rücklagen ist nur zulässig, wenn die Mittel für bestimmte steu-
erbegünstigte Satzungszwecke verwirklichende Vorhaben angesammelt werden, 
für deren Durchführung bereits konkrete Zeitvorstellungen bestehen. Kann der 
Zeitraum bis zur Verwendung der Mittel noch nicht konkret angegeben werden, 
ist eine Rücklagenbildung nur dann zulässig, wenn das zur Durchführung eines 
bestimmten Vorhabens notwendig ist, die Durchführung des Vorhabens glaub-
haft und bei den fi nanziellen Verhältnissen des Vereins in einem angemessenen 
Zeitraum möglich ist.

Nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a AO darf ein Verein höchstens ein Drittel des Überschusses 
der Einnahmen über die Kosten aus Vermögensverwaltung einer freien Rücklage 
zuführen. 

Darüber hinaus können bis zu 10 % der sonstigen grundsätzlich zeitnah zu ver-
wendenden Mittel der freien Rücklage zugeführt werden. Der Überschuss aus der 
Vermögensverwaltung ist bei der Berechnung der 10 %-Grenze nicht nochmals zu 
berücksichtigen. Diese Möglichkeit zur Rücklagenbildung ist vor allem für solche 
steuerbegünstigte Vereine von Vorteil, die kein Vermögen verwalten. So können 
auch vermögenslose steuerbegünstigte Vereine aus ihren Mitgliedsbeiträgen, aus 
Spenden oder aus Gewinnen aus einem Zweckbetrieb bzw. einem steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eine freie Rücklage aufbauen. 

Solange der steuerbegünstigte Verein besteht, braucht die freie Rücklage nicht 
aufgelöst zu werden. Die in diese Rücklage eingestellten Mittel können auch dem 
(zulässigen) Vermögen zugeführt werden. Die Verwendung von Mitteln zur Bildung 
freier Rücklagen und die Entwicklung der Rücklage im Laufe der Jahre sind dem 
Finanzamt im Einzelnen zu erläutern. 

§ 58 Nr. 7 Buchstabe b AO ermöglicht es, dass ein steuerbegünstigter Verein Mittel 
zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften ansammelt oder im Jahr des Zufl usses verwendet. Diese 
Beträge sind aber auf die nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a AO in demselben Jahr oder 
künftig zulässigen Rücklagen anzurechnen.

Außer diesen gesetzlich zugelassenen Rücklagen dürfen Rücklagen nur dann gebil-
det werden, wenn dies:
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•  im Bereich der Vermögensverwaltung zur Durchführung konkreter Reparatur- 
oder Erhaltungsaufwendungen (z. B. Reparaturen an einem vermieteten Haus)

oder

•  im Bereich des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs aus konkre-
tem Anlass bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. 
Eine fast vollständige Zuführung des in einem steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erzielten Gewinns zu einer Rücklage dieses Geschäftsbetriebs 
ist nur dann unschädlich für die Gemeinnützigkeit eines Vereins, wenn er nach-
weist, dass die betriebliche Mittelverwendung zur Sicherung seiner Existenz ge-
boten war.

1.3.2.2.3   Verstoß gegen zeitnahe 
Mittelverwendung

Sollte der Verein gegen den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung verstoßen, 
kann ihm das Finanzamt nach § 63 Abs. 4 AO eine Frist für die Verwendung der 
Mittel setzen. Falls der Verein innerhalb der Frist die betreffenden Mittel nicht für 
steuerbegünstigte Zwecke einsetzt, führt dies zum Verlust der Gemeinnützigkeit. 
Der Verein wird dann mit seinen Einkünften bzw. seinem Vermögen nach Maßgabe 
der jeweiligen Einzelsteuergesetze steuerpfl ichtig. Der Verein kann dann einem 
Spender auch nicht mehr die steuerliche Abzugsfähigkeit seiner Zuwendungen ver-
mitteln.

1.3.3  Ausschließlichkeit

Die selbstlose Förderung steuerbegünstigter Zwecke darf nicht nur ein Ziel unter 
anderen Vereinszielen sein. Steuerbegünstigt ist ein Verein nur, wenn er ausschließ-
lich die in seiner Satzung aufgeführten steuerbegünstigten Zwecke verfolgt (§ 56 
AO). Werden mehrere steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, müssen sie sämtlich in 
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01.01.2001) weiterhin voraus, dass die geförderte Einrichtung, wenn sie eine un-
beschränkt steuerpfl ichtige Körperschaft des privaten Rechts ist, selbst steu-
erbegünstigt ist, d. h. alle formellen und materiellen Voraussetzungen für eine 
Steuerbegünstigung erfüllt. Handelt es sich dagegen um einen Förderverein zu-
gunsten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, setzt § 58 Nr. 1 AO nur voraus, dass 
die Mittelbeschaffung für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch diese 
Körperschaft erfolgt. Dementsprechend können Fördervereine selbst dann steuerbe-
günstigt sein, wenn sie einen nicht steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts fördern, wenn dieser Betrieb steuerbegünstigte 
Zwecke verfolgt (wie z. B. ein städtisches Theater oder ein kommunaler Kindergarten);

•  das teilweise Zuwenden von Mitteln (höchstens zur Hälfte) an eine andere steu-
erbegünstigte Körperschaft oder an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zur 
Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke.

Dieser Nebenzweck muss im Gegensatz zur vorstehenden Ausnahme nicht aus-
drücklich in der Satzung enthalten sein. (§ 58 Nr. 2 AO; z. B. ein Golfclub spendet ei-
nem steuerbegünstigten Tierschutzverein 250 € für dessen Satzungszwecke);

•  das Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitskräften an Dritte für deren steuerbegüns-
tigte Zwecke (§ 58 Nr. 3 AO; auch ohne entsprechende Satzungsbestimmung);

•  die Überlassung von eigenen Räumen an eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zur Benutzung für deren steuerbegünstigte Zwecke (§ 58 Nr. 4 AO; 
auch ohne entsprechende Satzungsbestimmung; z. B. ein Handballverein ge-
stattet einem steuerbegünstigten Tanzsportclub die Mitbenutzung der eigenen 
Sporthalle).

1.3.5   Satzung und tatsächliche 
Geschäftsführung

Eine ordnungsgemäße Satzung ist eine der bedeutendsten Voraussetzungen für die 
Steuerbegünstigung eines Vereins. Aus diesem Grund hat die Finanzverwaltung die 
aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht erforderlichen Satzungsbestimmungen in 
Mustersatzungen zusammengefasst. Eine Mustersatzung für einen steuerbegüns-
tigten Verein ist als Anlage abgedruckt (s. unter 15, Anlage 2).
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Die begünstigten Zwecke müssen gemäß § 59 AO in der Satzung festgelegt sein. 
Nach § 60 AO müssen die Vereinszwecke und die Art ihrer Verwirklichung so genau 
bestimmt sein, dass aufgrund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen gegeben sind. Es genügt kei-
nesfalls, wenn die Satzung lediglich ausführt, der Verein verfolge steuerbegünstigte 
Zwecke. Vielmehr müssen diese Zwecke so genau beschrieben sein, dass eindeutig 
erkennbar ist, ob sie eine Steuerbegünstigung des Vereins rechtfertigen.

Die Satzung muss auch Angaben darüber enthalten, wie diese Satzungszwecke im 
Einzelnen verwirklicht werden sollen. Die bloße Bezugnahme in einer Satzung auf 
andere Regelungen oder Satzungen Dritter genügt nicht den Anforderungen. Weiter 
muss die Satzung Angaben zur Selbstlosigkeit, Vermögensbindung bei Aufl ösung 
der Körperschaft sowie zu der ausschließlichen und unmittelbaren Verfolgung der 
steuerbegünstigten Zwecke enthalten. Vergleichen Sie bitte wegen der Einzelheiten 
die unter 15, Anlage 2 abgedruckte Mustersatzung. An dieser Stelle wird auch noch 
einmal empfohlen, Ihren Satzungsentwurf mit dem zuständigen Finanzamt vor der 
Beschlussfassung zu besprechen.

Die tatsächliche Geschäftsführung muss mit dem Inhalt der Satzung überein stim-
men, d. h. die Satzungszwecke müssen tatsächlich verfolgt werden. Die tatsächli-
che Geschäftsführung umfasst auch die Ausstellung steuerlicher Zuwen dungsbe-
stätigungen im Rahmen der Zuwendungsempfangsberechtigung (s. unter 12). 

Entspricht die tatsächliche Geschäftsführung nicht dem Satzungszweck, ent-
fällt in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum die Steuervergünstigung. In die-
sem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, dass einem Verein die 
Steuervergünstigungen nur dann gewährt werden können, wenn er in dem ganzen 
zu beurteilenden Veranlagungszeitraum alle Voraussetzungen dafür erfüllt.

Nach § 63 Abs. 3 AO hat der Verein über die tatsächliche Geschäftsführung den 
Nachweis durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen über seine Einnahmen und 
Ausgaben zu führen. Die Aufzeichnungen müssen Art und Höhe der Einnahmen und 
Ausgaben wiedergeben. Einnahmen und Ausgaben sind für jeden Tätigkeitsbereich 
(s. unter 2.2) getrennt festzuhalten. Eine bestimmte Form der Aufzeichnungen ist 
nicht vorgeschrieben. 

Darüber hinaus hat der Verein den Nachweis, dass die tatsächliche Geschäftsführung 
den gemeinnützigkeitsrechtlichen Erfordernissen entspricht, durch Vorlage eines 
Tätigkeitsberichts und einer Vermögensübersicht mit Nachweisen über die Bildung 
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und Entwicklung von Rücklagen (s. unter 1.3.2.2 und s. 15, Anlage 4 und Anlage 5) zu 
führen. 

Zu Aufzeichnungspfl ichten im Rahmen steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher Ge schäfts-
betrieb s. unter 2.2.4.

Befragen Sie bei Unklarheiten frühzeitig Ihr Finanzamt.

1.3.6   Vermögensbindung

Das während der Gemeinnützigkeit angesammelte Vermögen darf nur für 
gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Die Selbstlosigkeit eines Vereins verlangt u. a., dass sein Vermögen bei 
Vereinsaufl ösung oder beim Wegfall des bisherigen Vereinszwecks (wenn dieser 
nicht durch einen anderen steuerbegünstigten Zweck ersetzt wird) nur für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet werden darf (sog. Grundsatz der Vermögensbindung). 
Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen des Vereins einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.

Die Satzung des Vereins (s. unter 15, Anlage 2, § 5 der Mustersatzung) muss grund-
sätzlich festlegen, für welchen begünstigten Zweck das Vermögen verwendet wer-
den soll, so dass das Finanzamt aufgrund der Satzung die Vermögensbindung prü-
fen kann. 

Der Verein gilt von Anfang an als steuerlich nicht begünstigt, wenn die Be-
stimmung über die Vermögensbindung nachträglich so geändert wird, dass sie 
den Anforderungen nicht mehr entspricht (§ 61 AO). In diesem Fall können auch 
Steuerbescheide noch erlassen oder geändert werden, die Steuern betreffen, 
die innerhalb von zehn Jahren vor der erstmaligen Verletzung der Vermögensbin-
dungsregelung entstanden sind (sog. Nachversteuerung, § 61 Abs. 3 AO). Zu dieser 
Nachversteuerung kann es nicht nur bei gemeinnützigkeitsschädlichen Änderungen 
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satzungsrechtlicher Bestimmungen über die Vermögensbindung kommen, sondern 
auch dann, wenn die tatsächliche Geschäftsführung gegen die Vermögensbindungs-
regelung verstößt.  

1.4  Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Das Finanzamt überprüft die Voraussetzungen der Steuervergünstigung 
(Gemeinnützigkeit) in der Regel alle drei Jahre anhand einer vom Verein ein-
zureichenden Steuererklärung.

1.4.1  Freistellungsbescheid

Das örtlich zuständige Finanzamt entscheidet über die Steuerbegünstigung grund-
sätzlich im Körperschaftsteuer-Veranlagungs verfahren. Die bei der Körperschaft-
steuer getroffene Entscheidung wird in der Regel für Steuervergünstigungen bei 
allen anderen Steuerarten übernommen. Über die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG ist stets für einen bestimmten Veranlagungszeitraum zu entscheiden. 
Ein Verein kann nur dann nach dieser Vorschrift von der Körperschaftsteuer be-
freit werden, wenn er in dem ganzen zu beurteilenden Veranlagungszeitraum alle 
Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung erfüllt. Die spätere Erfüllung einer die-
ser Voraussetzungen kann nicht auf frühere, abgelaufene Veranlagungszeiträume 
zurückwirken.

Das Finanzamt erlässt, wenn es einen Verein als steuerbegünstigt ansieht, einen Kör-
perschaftsteuerbescheid, mit dem es die Steuerbefreiung des Vereins feststellt (sog. 
Freistellungsbescheid). Erlässt das Finanzamt einen Körperschafsteuerbescheid, mit 
dem es Steuern für einen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (s. un-
ter 2.2.4) festsetzt, wird in der Regel in einer besonderen Anlage zu diesem Bescheid 
festgestellt, dass der Verein im Übrigen wegen der Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke von der Körperschaftsteuer befreit ist.
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Durch die Vorlage des Freistellungsbescheids kann der Verein im Bedarfsfall gegen-
über Dritten (z. B. der Gemeinde oder Spendern zur Erlangung von Zuwendungen) 
seine Steuerbegünstigung nachweisen. Kleinere Vereine, bei denen nicht jähr-
lich Steuern festzusetzen sind, werden üblicherweise nur im Abstand von drei 
Jahren steuerlich überprüft. Dementsprechend können sie auch nur alle drei 
Jahre einen Freistellungsbescheid erhalten. Dieser gilt dann als Nachweis der 
Steuerbegünstigung für den folgenden Drei-Jahres-Zeitraum.

1.4.2  Vorläufi ge Bescheinigung

Da die Anerkennung der Gemeinnützigkeit jedoch u. a. voraussetzt, dass die 
selbstlose Förderung der Allgemeinheit nach der Satzung und der tatsächlichen 
Geschäftsführung erfolgt, setzt die Anerkennung der Gemeinnützigkeit voraus, dass 
bereits ein Nachweis der tatsächlichen Geschäftsführung erbracht werden kann.

Für die Ausstellung von Spendenbescheinigungen, für die Zugehörigkeit zu 
Dachverbänden oder für die Gewährung von Zuschüssen kann es jedoch erforderlich 
sein, dass dem Verein bereits frühzeitig bescheinigt wird, dass (nach der Satzung) 
gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.

In diesen Fällen stellt das Finanzamt dem Verein auf Antrag eine auf regelmäßig 
achtzehn Monate befristete sog. vorläufi ge Bescheinigung darüber aus, dass er 
nach seiner Satzung die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung erfüllt. Eine vor-
läufi ge Bescheinigung kann ein neugegründeter Verein erhalten, der noch nicht zur 
Körperschaftsteuer veranlagt wurde. Sie ist aber auch dem schon längere Zeit existie-
renden Verein zu erteilen, dem die Steuerbegünstigung im Veranlagungsverfahren 
versagt wurde, wenn er z. B. die Voraussetzungen der Steuerbegünstigung im ge-
samten Veranlagungszeitraum, der dem der Nichtgewährung folgt, voraussicht lich 
erfüllen wird.
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1.4.3   Frühzeitige Kontaktaufnahme 
mit Ihrem Finanzamt

Da das Gemeinnützigkeitsrecht teilweise recht kompliziert ist, sollten Sie schon im 
Gründungsstadium eines gemeinnützigen Vereins Kontakt mit Ihrem Finanzamt 
aufnehmen und insbesondere den Satzungsentwurf vom zuständigen Bearbeiter 
prüfen lassen. Sie können so steuerliche Nachteile und aufwändige spätere 
Satzungsänderungen vermeiden. Eine Mustersatzung für einen gemeinnützigen 
Verein befi ndet sich zur Hilfestellung im Anhang (s. unter 15, Anlage 2).

Zuständig ist grundsätzlich das Finanzamt in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung 
des Vereins/der Körperschaft befi ndet. Die Anschriften und Telefonnummern der 
Finanzämter des Landes Sachsen-Anhalt (Stand: 01.11.2008) entnehmen Sie bitte 
der Anlage (s. unter 15, Anlage 7).

1.5  Sonstige steuerbegünstigte Zwecke

Neben der Förderung gemeinnütziger Zwecke im Sinne des § 52 AO ist auch die 
Förderung mildtätiger Zwecke (§ 53 AO) und die Förderung kirchlicher Zwecke (§ 54 
AO) unter bestimmten Voraussetzungen steuerbegünstigt.

1.5.1  Mildtätige Zwecke

Ein Verein kann auch dann steuerbegünstigt sein, wenn er mildtätige Zwecke ver-
folgt. Das tut er, wenn seine Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu 
unterstützen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes 
auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind oder deren Bezüge bestimmte 
Mindestgrenzen nicht übersteigen und die auch kein verwertbares Vermögen ha-
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ben (§ 53 AO). Hierbei ist eine Förderung der Allgemeinheit nicht erforderlich. Der 
Verein kann auch einen eng begrenzten Personenkreis unterstützen. Es wird nicht 
gefordert, dass die Unterstützung völlig unentgeltlich erfolgt.

1.5.2  Kirchliche Zwecke

Ein Verein kann schließlich auch dann steuerbegünstigt sein, wenn er kirchli-
che Zwecke verfolgt. Das tut er, wenn seine Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine 
Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts selbstlos zu fördern (§ 54 AO).
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Körperschaftsteuer

2.1   Allgemeines

Soweit sich Vereine wirtschaftlich betätigen, sind die Einkünfte unter ande-
rem aus Wettbewerbsgründen nur teilweise oder in bestimmten Grenzen 
steuerfrei.

Nach § 1 Abs. 1 KStG sind auch rechtsfähige Vereine (nach Nr. 4) und nicht rechts-
fähige Vereine (nach Nr. 5) unbeschränkt körperschaftsteuerpfl ichtig, wenn sie ihre 
Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben. 

Nach § 5 Abs 1 Nr. 9 Satz 1 KStG sind jedoch Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sons-
tigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 
bis 68 AO) von der Körperschaftsteuer befreit.

Soweit sich steuerbegünstigte Vereine wirtschaftlich betätigen, stehen sie z. B. 
im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsteilnehmern. Aus Gründen der steuer-
lichen Gleichbehandlung müssen daher die steuerlichen Vergünstigungen für 
wirtschaftliche Betätigungen eingeschränkt werden. Steuerbegünstigte Vereine 
unterliegen daher mit den Einkünften aus ihren steuerpfl ichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben der Körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG). Doch 
auch bei den steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben erfolgt eine 
Besteuerung nur dann, wenn

•  die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus allen steuerpfl ichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben zusammen die Besteuerungsgrenze von 35 000 € nach 
§ 64 Abs. 3 AO übersteigen (s. unter 2.2.4.1) und

2 Körperschaftsteuer
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•  das steuerpfl ichtige Einkommen den nach § 24 KStG zu gewährenden Freibetrag 
von 3 835 € übersteigt. Nur das darüber hinausgehende Einkommen wird mit 
Körperschaftsteuer belastet.

Wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus allen steuerpfl ichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben 35 000 € im Jahr übersteigen, ist der Steuererklärung 
zusätzlich der Vordruck „Anlage EÜR“ beizufügen, (s. auch unter 2.2.4.4).

Das zu versteuernde Einkommen, das sich u. a. nach Abzug eventueller Spenden 
an Dritte, nach Verlustabzug und nach Abzug des Freibetrags in Höhe von 3 835 € 
ergibt, unterliegt auch bei Vereinen nach § 23 Abs. 1 KStG einem Körperschaft-
steuersatz von 15 % (bis 2007: 25 %). 

Auf die Körperschaftsteuer wird zusätzlich ein Solidaritätszuschlag als 
Ergänzungsabgabe erhoben. Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 % und bemisst 
sich nach der um die anzurechnende bzw. zu vergütende Körperschaftsteuer verrin-
gerten festgesetzten Körperschaftsteuer.
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2.2   Die Tätigkeitsbereiche eines 
steuerbegünstigten Vereins

Nach dem Grad der Beteiligung am Wirtschaftsverkehr können bei einem steuerbe-
günstigten Verein die folgenden Tätigkeitsbereiche unterschieden werden:

ideeller
(gemeinnütziger)
Tätigkeitsbereich

Vermögens-
verwaltung steuer-

begünstigter
Zweckbetrieb

steuer-
pfl ichtiger

wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb

wirtschaftliche Tätigkeiten

steuerfrei steuerpfl ichtig

Ob der Verein mit seiner Tätigkeit der Körperschaft- und Gewerbesteuer unterliegt, 
hängt davon ab, welchem dieser Bereiche die Tätigkeit zuzuordnen ist. Zu der prak-
tisch ebenfalls bedeutsamen Frage, welche Vereinstätigkeit der Umsatzsteuer un-
terliegt, s. unter 4.
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2.2.1   Ideeller Tätigkeitsbereich

Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren, Zuschüsse und Spenden sind dem 
steuerfreien ideellen Bereich zuzuordnen.

Der Verein verfolgt hier seine satzungsmäßig festgelegten Zwecke zur selbst-
losen Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet (z. B. Förderung von Wissenschaft und Forschung, des Umweltschutzes, 
des Heimatgedankens, der Jugendhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des 
Sports oder der Kunst und Kultur). Auch mildtätige und kirchliche Zwecke können 
Satzungszweck steuerbegünstigter Vereine sein. Die Tätigkeit im ideellen Bereich 
wird fi nanziert durch: 

• Mitgliedsbeiträge, 

• Aufnahmegebühren, 

• staatliche Zuschüsse und 

• Spenden.

Der Verein unterliegt mit diesen Einnahmen im ideellen Bereich nicht der 
Besteuerung.

2.2.2   Vermögensverwaltung

Der Verein beschränkt sich in diesem Bereich darauf, durch die Verwaltung seines 
Vermögens Einnahmen zu erzielen. Die Erträge aus der Vermögensverwaltung 
des steuerbegünstigten Vereins unterliegen nicht der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer. 

Die Vermögensverwaltung umfasst vor allem Einkünfte aus Kapitalvermögen und 
aus Vermietung und Verpachtung. Die Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung 
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und steuerpfl ichtigem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb kann im Einzelfall schwie-
rig sein, denn in beiden Fällen werden laufende Einnahmen erzielt. Die Bedeutung 
der Abgrenzung für die Körperschaft- und Gewerbesteuer zeigen folgende 
Beispielsfälle:

•  Wird eine Vereinsgaststätte an einen Gastwirt verpachtet, erzielt der Verein hier-
aus i. d. R. steuerfreie Pachteinnahmen. Betreibt der Verein seine Gaststätte selbst, 
also durch Ange stellte oder Vereinsmitglieder, handelt es sich um einen steuer-
pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, auch wenn sich das Angebot nur 
an die Mitglieder richtet.

•  Ebenso werden steuerfreie Mieteinnahmen erzielt, wenn der Verein seine Räume 
über längere Zeit an Dritte vermietet. Die Vermietung von Vereinsräumen wird 
dagegen zum steuerpfl ich tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, wenn Räume 
oder Einrichtungen des Vereins laufend kurzfristig an wechselnde Mieter ver-
mietet werden oder neben der reinen Überlassung der Räume zusätzliche 
Nebenleistungen erbracht werden.

•  Überlässt ein Verein entgeltlich Werbefl ächen in vereinseigenen Sportstätten 
zu Werbezwecken an Unternehmen, unterhält er damit einen steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wenn er demgegenüber die Anlagen ins-
gesamt einem Werbeunternehmen entgeltlich überlässt, das seinerseits diese 
Werbefl ächen auf eigenes Risiko vermietet, so handelt es sich um steuerfreie 
Vermögensverwaltung.

•  Die entgeltliche Nutzung von Werbefl ächen auf Sportkleidung (z. B. Trikot-
werbung) ist immer als steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu 
behandeln. Ein steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt nicht vor, 
wenn ein örtliches Unternehmen die Mannschaften nicht bezahlter Sportler eines 
Vereins mit Ausrüstungsgegenständen (Trikots, Schuhe) beschenkt, auf denen nur 
der Hersteller erkennbar ist. Sind die unentgeltlich überlassenen Gegenstände je-
doch mit Aufschriften versehen, die für den Geber werben, liegen in Höhe des 
Sachwerts der Gegenstände steuerpfl ichtige Werbeeinnahmen vor.

Vereine können ihre steuerbegünstigten Zwecke häufi g nur dann verfolgen, wenn 
die dabei anfallenden Kosten zumindest teilweise durch Sponsoren getragen wer-
den. Das Sponsoring zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Zahlungsempfänger 
vertraglich zur Werbung für den Sponsor verpfl ichtet. Grundsätzlich betätigen sich 
steuerbegünstigte Vereine mit der entgeltlichen Werbung für Sponsoren wirt-
schaftlich und unterliegen daher insoweit der Besteuerung. Der Verein überschrei-
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tet jedoch den Rahmen der steuerfreien Vermögensverwaltung nicht, wenn er dem 
Sponsor nur die Nutzung seines Namens in der Weise gestattet, dass dieser selbst 
zu Werbezwecken auf seine Leistungen an den Verein hinweist. Der Verein ist da-
gegen nicht mehr im Bereich der steuerfreien Vermögensverwaltung tätig, wenn 
er selbst z. B. auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen oder 
in anderer Weise auf die Unterstützung durch einen Sponsor hinweist. Wegen der 
Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Bildung von Rücklagen s. unter 1.3.2.2.2. Wird 
auf den Sponsor unter Verwendung seines Namens, Emblems oder Logos hinge-
wiesen, ohne dass dieser Hinweis besonders hervor gehoben wird, begründet das 
Sponsoring keinen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Die Beteiligung einer steuerbegünstigten Körperschaft an einer Kapitalgesellschaft 
ist grundsätzlich Vermögensverwaltung. Sie stellt jedoch einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb dar, wenn mit ihr tatsächlich ein entscheidender ständi-
ger Einfl uss auf die laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausgeübt 
wird oder ein Fall der Betriebsaufspaltung vorliegt. Besteht die Beteiligung an ei-
ner Kapitalgesellschaft, die selbst ausschließlich der Vermögensverwaltung dient, 
so liegt auch bei Einfl ussnahme auf die Geschäftsführung kein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb vor. Dies gilt auch bei Beteiligung an einer steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaft. Die Grundsätze der Betriebsaufspaltung sind nicht anzuwen-
den, wenn sowohl das Betriebs- als auch das Besitzunternehmen steuerbegünstigt 
sind.

Im Übrigen gilt auch hier der Tipp: Aufkommende Zweifelsfragen unbedingt früh-
zeitig mit Ihrem Finanzamt klären (s. unter 1.4.3).

2.2.3  Steuerbegünstigter Zweckbetrieb

Eine wirtschaftliche Betätigung des Vereins, die über die bloße Verwaltung des 
Vermögens hinausgeht, führt nicht zur partiellen Steuerpfl icht, wenn es sich um 
einen Zweckbetrieb handelt. Denkbar ist auch, dass ein Verein zur Erfüllung seiner 
steuerbegünstigten Zwecke nur einen Zweckbetrieb unterhält und daneben keine 
andere Tätigkeit ausübt. Nach § 65 AO liegt ein Zweckbetrieb vor, wenn
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•  der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen,

•  die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können 
und

•  der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben 
oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei der 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist.

Der Zweckbetrieb muss unmittelbar satzungsmäßige Zwecke des Vereins verwirk-
lichen. Es genügt nicht, wenn er dem Verein nur mittelbar durch Abführung seiner 
Erträge dient. 

Kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung und unabhängig von den Voraus-
setzungen des § 65 AO gehören u. U. zu den begünstigten Zweckbetrieben:

• Einrichtungen der Wohlfahrtspfl ege (§ 66 AO); 

• Krankenhäuser (§ 67 AO); 

• sportliche Veranstaltungen (§ 67a AO); 

•  Alten- und Pfl egeheime, Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, 
Schulland heime und Jugendherbergen (§ 68 Nr. 1 AO); 

• Werkstätten für Behinderte (§ 68 Nr. 3 AO);

• Einrichtungen der Blindenfürsorge (§ 68 Nr. 4 AO);

• genehmigte Lotterien und Ausspielungen (§ 68 Nr. 6 AO);

•  kulturelle Einrichtungen (wie z. B. Museen, Theater) und kulturelle Veranstaltungen 
(wie z. B. Konzerte, und Kunstausstellungen) – § 68 Nr. 7 AO –;

• Volkshochschulen (§ 68 Nr. 8 AO) sowie 

•  Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwie-
gend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der 
Vermögensverwaltung fi nanziert (§ 68 Nr. 9 AO).
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Eine steuerbegünstigte sportliche oder kulturelle Veranstaltung im Sinne der §§ 67a 
und 68 Nr. 7 AO kann auch dann vorliegen, wenn ein Sport- oder Kulturverein in 
Erfüllung seiner Satzungszwecke im Rahmen einer Veranstaltung einer anderen 
Person oder Körperschaft eine sportliche Darbietung erbringt. Die Veranstaltung, 
bei der die sportliche oder kulturelle Darbietung präsentiert wird, braucht selbst kei-
ne steuerbegünstigte Veranstaltung zu sein (z. B. Darbietung eines Tanzsportclubs 
beim Juristenball).

Sportliche Veranstaltungen eines Vereins sind jedoch nur dann ein Zweckbetrieb, 
wenn die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus allen sportlichen Veran-
staltungen den Betrag von 35 000 € im Jahr (bis 2006: 30 678 €) nicht übersteigen. 
Übersteigen die Einnahmen dagegen diese Zweckbetriebsgrenze, so sind die sport-
lichen Veran staltungen stets ein steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 
Zur Möglichkeit des Verzichts auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze 
s. unter 2.2.5.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Verkauf von Speisen und 
Getränken anlässlich sportlicher oder kultureller Veranstaltungen stets ein steu-
erpfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist. Dagegen können Mahlzeiten-
dienste (§ 68 Nr. 1a AO) oder der Verkauf von Speisen und Getränken an Schüler 
durch gemeinnützige Förder- oder Mensavereine bei diesen einen steuerbefreiten 
Zweckbetrieb begründen.

2.2.4   Der steuerpfl ichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb

Der steuerbegünstigte Verein unterliegt nur mit seinen Einkünften aus steuerpfl ich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der Körperschaft- und Gewerbesteuer. 
Ein Verein unterhält einen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
wenn er eine nachhaltige, auf die Erzielung von Einnahmen oder anderer wirt-
schaftlicher Vorteile gerichtete Tätigkeit entfaltet, die weder Vermögensverwaltung 
(s. unter 2.2.2) darstellt noch die Voraussetzungen eines Zweckbetriebs (s. unter 
2.2.3) erfüllt. Der Verein muss nicht die Absicht haben, mit seinen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten Gewinn zu erzielen.
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Nachhaltig ist eine Tätigkeit, wenn sie nicht nur einmal oder gelegentlich ausge-
übt wird, sondern auf Wiederholung angelegt ist und sich dann auch tatsächlich 
wiederholt. Es reicht aus, wenn der allgemeine Wille besteht, gleichartige oder 
ähnliche Handlungen bei sich bietender Gelegenheit zu wiederholen. Wenn un-
ter Ausnutzung derselben Gelegenheit tatsächlich mehrere aufeinanderfolgende 
gleichartige Handlungen erfolgen, kommt es auf die Wiederholungsabsicht nicht 
an. Bei einer Mehrzahl von Handlungen aufgrund eines einmaligen Entschlusses 
liegt ebenfalls eine nachhaltige Tätigkeit vor. Wenn Ihr Verein ein einzelnes Fest ver-
anstaltet, liegt z. B. wegen der hierbei anfallenden vielen Umsätze schon ein steuer-
pfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. 

2.2.4.1   Besteuerungsgrenze

Steuerbegünstigte Vereine werden mit ihren Überschüssen aus steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, nach § 64 Abs. 3 
AO nur zur Körperschaft- und Gewerbesteuer herangezogen, wenn die leistungsbe-
zogenen tatsächlichen Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus dem laufenden 
Geschäft dieser Betriebe  insgesamt 35 000 € (bis 2006: 30 678 €) im Kalender-
jahr oder einem davon abweichenden Wirtschaftsjahr (sog. Besteuerungsgrenze) 
übersteigen. Die Ermittlung der Einnahmen bestimmt sich nach den Grundsätzen 
der steuer lichen Gewinnermittlung. Es kommt daher bei der Überschussermittlung 
(s. unter 2.2.4.4) auf den tatsächlichen Zufl uss der Einnahmen an, bei der 
Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich dagegen sind auch Forderungs-
zugänge als Einnahmen zu erfassen. 

Bei der Prüfung, ob diese Besteuerungsgrenze überschritten wird, werden die 
Einnahmen 

• im ideellen Bereich (Mitgliedsbeiträge, Spenden),

• aus der steuerfreien Vermögensverwaltung,

• aus einem Zweckbetrieb

nicht berücksichtigt. Liegen die Einnahmen aus den steuerpfl ichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieben auch nur geringfügig über 35 000 € (bzw. bis 2006 über 
30 678 €), unterliegen die Einkünfte aus allen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben der Körperschaft- und Gewerbesteuer (wobei allerdings noch 
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bestimmte Freibeträge zu berücksichtigen sind, s. dazu unter 2 und 3), nicht nur 
der die Besteuerungsgrenze übersteigende Betrag. Im Übrigen bleibt jedoch die 
Steuerbegünstigung des Vereins erhalten. 

Beispiel:

Ein steuerbegünstigter Musikverein hat folgende Einnahmen:
- Mitgliedsbeiträge

- Spenden

- Eintrittsgelder für Konzerte

- Verkauf von Speisen und Getränken
 bei den Konzerten

- Einnahmen aus selbst akquirierten
 Anzeigen für die Vereinszeitschrift

  10 000 €

  16 000 €

  32 000 €

  21 000 €

   
7 500 €

Prüfung der Besteuerungsgrenze:

Mitgliedsbeiträge

Spenden

Eintrittsgelder für Konzerte

Verkauf von Speisen und Getränken
(= wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
nach § 68 Nr. 7 2. Halbsatz AO)

Werbeeinnahmen  Vereinszeitschrift
(= wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)

ideeller Bereich

ideeller Bereich 

Zweckbetrieb

21 000 €

   7 500 €

 28 500 €
Da die Bruttoeinnahmen aus den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben insge-
samt nur 28 500 € betragen, ist die Besteuerungsgrenze nicht überschritten 
und es fällt weder Körperschaft- noch Gewerbesteuer an.
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2.2.4.2   Verluste des steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs

Der steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss zumindest kosten-
deckend arbeiten. Er darf nicht dauerhaft Verluste erwirtschaften, weil für deren 
Ausgleich dann nur noch solche Mittel in Betracht kämen, die gesetzlich für die 
Verwendung zu steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecken vorgesehen sind. 
Mit der Verwendung von gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen Mitteln des 
ideellen Vereinsbereichs (insbesondere Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zu schüs se, 
Rücklagen), Erträgen aus der Vermögensverwaltung oder Gewinnen aus Zweck-
betrieben für die Abdeckung von Verlusten des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs wird grundsätzlich gegen das Gebot der Selbstlosigkeit versto-
ßen, was den Verlust der Steuerbegünstigung des Vereins zur Folge hat. 

Für die Frage, ob Verluste vorliegen, ist nicht auf das Ergebnis des einzelnen steu-
erpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, sondern auf das zusammen-
gefasste Ergebnis aller vom Verein unterhaltenen steuerpfl ichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetriebe (sog. einheitlicher steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb) abzustellen. Die Gewinne und Verluste der einzelnen steuer-
pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe sind somit zu verrechnen. Ergibt sich 
danach noch ein Gewinn, ist der in dem einzelnen steuerpfl ichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb angefallene Verlust gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich. 
Verbleibt danach aber noch ein Verlust, ist eine Verwendung von Mitteln des ideel-
len Bereichs für dessen Ausgleich nur dann nicht anzunehmen, wenn dem ideellen 
Bereich in den sechs vorangegangenen Jahren Gewinne des einheitlichen steuer-
pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs in mindestens gleicher Höhe zuge-
führt worden sind. Insoweit ist der Verlustausgleich im Entstehungsjahr als Rückgabe 
früherer, durch das Gemeinnützigkeitsrecht vorgeschriebener Gewinnabführungen 
anzusehen.

Ein nach ertragsteuerlichen Grundsätzen ermittelter Verlust eines steuerpfl ichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs kann auch dann für die Gemeinnützigkeit 
des Vereins unschädlich sein, wenn dieser Verlust auf Abschreibungen von 
Wirtschaftsgütern beruht, die zwar für den ideellen Bereich angeschafft wurden, 
aber zur besseren Kapazitätsauslastung und Mittelbeschaffung auch für wirt-
schaftliche Zwecke eingesetzt werden. Entsprechendes gilt für Verluste, die durch 
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andere Aufwendungen (z. B. zeitweiser Einsatz von Personal des ideellen Bereichs 
in einem steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gegen marktüblichen 
Lohn) entstehen.

Die gemeinnützigkeitsrechtliche Unschädlichkeit dieses Verlusts setzt aber 
Folgendes voraus:

•  Der Verein verlangt für die Leistungen des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs marktübliche Preise.

•  Im Hinblick auf eine teilweise Nutzung für einen steuerpfl ichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb wurde kein größeres Wirtschaftsgut (z. B. Gebäude) ange-
schafft oder hergestellt, als es für die steuerbegünstigte Tätigkeit notwendig ist.

•  Der steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb bildet keinen eigenständi-
gen Sektor eines Gebäudes (z. B. Gaststättenbetrieb in einer Sporthalle).

Der Ausgleich des Verlustes eines steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs mit Mitteln des ideellen Bereichs kann schließlich auch dann für die 
Steuerbegünstigung des Vereins unschädlich sein, wenn:  

• der Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht,

•  der Verein innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahrs, in dem 
der Verlust entstanden ist, dem ideellen Tätigkeitsbereich wieder Mittel in ent-
sprechender Höhe zuführt und

•  die zugeführten Mittel nicht aus Zweckbetrieben, aus dem Bereich der Ver-
mögensverwaltung, aus Beiträgen oder aus anderen Zuwendungen, die zur 
Förderung der steuerbegünstigten Zwecke der Körperschaft bestimmt sind, 
stammen.

Steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe werden von steuerbegünstigten 
Vereinen in der Regel unterhalten, um zusätzliche Mittel zur Verwirklichung der 
steuerbegünstigten Zwecke zu beschaffen. Bei bereits längere Zeit bestehenden 
Betrieben kann daher grundsätzlich unterstellt werden, dass ein etwaiger Verlust 
auf einer Fehlkalkulation beruht. 

Eine Sonderregelung gilt für Anlaufverluste eines im Aufbau befi ndlichen neuen 
steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. In diesem Fall darf der Verlust 
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im Entstehungsjahr selbst dann mit gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenen 
Mitteln ausgeglichen werden, wenn mit dem Anlaufverlust zu rechnen war. Auch 
in diesem Fall muss der Verein aber in der Regel innerhalb von drei Jahren nach dem 
Verlustentstehungsjahr dem ideellen Bereich wieder Mittel, die nach den oben ge-
nannten Grundsätzen dafür verwendet werden dürfen, in entsprechender Höhe zu-
führen. 

Eine für die Steuerbegünstigung des Vereins unschädliche Mittelverwendung 
liegt auch vor, wenn dem steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
die erfor derlichen Mittel durch die Aufnahme eines Darlehens zur Verwendung 
im steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (betriebliches Darlehen) 
zugeführt werden oder wenn bereits in dem steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb verwendete ideelle Mittel mittels eines Darlehens, das diesem 
Betrieb zugeordnet wird, innerhalb der Frist von zwölf Monaten nach dem Ende des 
Verlustentstehungsjahrs an den ideellen Bereich des Vereins zurückgegeben wer-
den. Voraussetzung für die Unschädlichkeit ist allerdings, dass Tilgung und Zinsen 
für das Darlehen ausschließlich aus Mitteln des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs geleistet werden. Die Belastung von Vermögen des ideellen 
Bereichs mit einer Sicherheit für ein betriebliches Darlehen (z. B. Grundschuld auf 
einem Sporthallengrundstück) führt grundsätzlich zu keiner anderen Beurteilung. 

Der Ausgleich von Verlusten durch dafür bestimmte Umlagen der Mitglieder, 
Spenden, Zuschüsse usw. ist gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich. Derartige 
Zuwendungen berechtigen den Zuwendungsgeber jedoch nicht zum Spendenabzug. 
Zuwendungsbestätigungen für steuerliche Zwecke dürfen daher für diese 
Zuwendungen nicht erteilt werden. 

Die vorstehenden Ausführungen zu Verlusten des steuerpfl ichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs gelten für Verluste im Bereich der Vermögensverwaltung 
entsprechend.

Beruhen Verluste und Gewinnminderungen in den einzelnen steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben auf der Begünstigung der Mitglieder oder 
auf unverhältnismäßig hohen Vergütungen, sind diese steuerrechtlich nicht an-
zuerkennen, so dass insoweit die oben genannten Grundsätze nicht anzuwenden 
sind. In diesen Fällen ist die Steuerbegünstigung des Vereins aber deshalb gefähr-
det, weil derartige Begünstigungen der Mitglieder oder Dritter gegen das Gebot der 
Selbstlosigkeit verstoßen (s. unter 1.3.2).
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2.2.4.3   Beispiele für steuerpfl ichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

Steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind z. B.:

• Vereinsgaststätten, Kantinen,

• Verkauf von Speisen und Getränken, Kiosk, Getränkeautomaten,

• Anzeigenwerbung,

• Trikot- oder Bandenwerbung,

• Verkauf von Sportartikeln,

• Tanzveranstaltungen, Volks- und Schützenfeste, 

• Veranstaltung von Basaren oder Straßenfesten,

• sportliche Veranstaltungen, die keine Zweckbetriebe sind (s. auch unter 2.2.5).

Altmaterialsammlungen, die von steuerbegünstigten Vereinen zur Beschaffung von 
Mitteln durch Verkauf des Materials durchgeführt werden, sind grundsätzlich ein 
steuerpfl ichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Eine Altkleidersammlung ist 
deshalb kein steuerbegünstigter Zweckbetrieb, wenn sie auch der Beschaffung von 
Mitteln für den Verein dient. Hierbei ist es unerheblich, ob die Mittelbeschaffung als 
der Primär- oder Sekundärzweck der Sammlung anzusehen ist. 

Der Einzelverkauf gesammelter Kleidungsstücke in einer Kleiderkammer als 
Einrichtung der Wohlfahrtspfl ege kann im Einzelfall ein Zweckbetrieb im Sinne des 
§ 66 AO sein. Dies setzt voraus, dass mindestens zwei Drittel der Leistungen der 
Einrichtung hilfsbedürftigen Personen im Sinne des § 53 AO zugute kommen.

Zu weiteren Beispielen für die Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und 
steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe s. unter 2.2.2.
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2.2.4.4   Gewinnermittlung bei Über-
schreiten der Besteuerungsgrenze

Steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterliegen mit ihren Einkünften 
der Besteuerung, wenn deren Einnahmen die Besteuerungsgrenze übersteigen. Die 
Ergebnisse aller steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (Gewinne 
und Verluste) sind für die Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer zusam-
menzufassen. 

Es gelten, wie für jeden gewerblichen Unternehmer, die allgemeinen Gewinn-
ermittlungsvorschriften. In der Regel genügt für die Gewinnermittlung der wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebe eine Überschussermittlung.

Überschussermittlung

… ist eine Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Der 
Anhang (s. unter 15, Anlage 5) enthält das Muster einer vereinfachten Einnahmen/ 
Ausgabenrech nung und eignet sich für jeden kleineren Verein, der gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Wenn Einnahmen und Ausgaben je-
weils mehrere steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe betreffen, soll-
ten diese Beträge sachgerecht aufgeteilt und für jeden einzelnen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb eine Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben gefertigt 
werden. Das ist sogar unbedingt erforderlich, wenn für bestimmte steuerpfl ichti-
ge wirtschaftliche Geschäftsbetriebe der Gewinn pauschal ermittelt wird (s. unten 
„Pauschalierte Gewinnermittlung“) und für andere nicht.

Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben insgesamt die Besteuerungsgrenze von 35 000 € im Jahr, so 
ist außerdem der Vordruck „Einnahmenüberschussrechnung – Anlage EÜR“ auszu-
füllen und der Steuererklärung beizufügen. Einzutragen sind dort die zusammen-
gefassten Daten aller wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Den Vordruck sowie eine 
Anleitung zum Ausfüllen des Vordrucks erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt oder unter 
www.bundesfi nanz ministe rium.de.
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Eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung ist nur erforderlich, wenn nach 
dem zusammengefassten Ergebnis aller steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebe der Umsatz 500 000 € im Kalenderjahr oder der Gewinn 
50 000 € im Jahr übersteigt und das Finanzamt den Verein zur Buchführung auf-
gefordert hat.

Der Gewinn/Verlust aus allen steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb-
en ist einheitlich zu ermitteln. Er ist das zusammengefasste Ergebnis aller steuer-
pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Die einheitliche Gewinnermittlung 
erfordert auch, dass das Ergebnis der steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe entweder durch Einnahmeüberschussrechnung oder durch Betriebs-
vermögensvergleich (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) ermittelt wird.

Betriebseinnahmen

… sind alle Einnahmen, die im Rahmen des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs anfallen, wie z. B. Eintrittsgelder, Einnahmen aus dem Verkauf 
von Speisen und Getränken und Einnahmen aus Werbung.

Betriebsausgaben

… sind alle Aufwendungen, die durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb veran-
lasst sind, wie z. B. Ausgaben für Waren, Reparaturen, Personal, Telefon, Porto, Zinsen 
für Betriebsschulden und betriebliche Steuern (z. B. Umsatz- und Grundsteuer). 
Auch AfA für Gebäude und bewegliche Anlagegüter sind nach den allgemeinen 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes abzugsfähig. Fiktive Kosten, etwa 
für die unentgeltliche Mitarbeit von Vereinsmitgliedern, sind keine Betriebs aus gaben. 

Die Ausgaben sind jeweils dem Tätigkeitsbereich zuzuordnen, in dem sie angefal-
len sind. Handelt es sich um sog. gemischte Aufwendungen, die verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen (z. B. einem steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
und dem ideellen Bereich des Vereins) zuzuordnen sind, ist eine Berücksichtigung 
bei der Gewinnermittlung des steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
nur zulässig, wenn und soweit die Aufwendungen ohne diesen Betrieb nicht bzw. 
nicht in dieser Höhe angefallen wären. 
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Ein anteiliger Abzug von gemischten Aufwendungen im steuerpfl ichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb ist jedoch dann möglich, wenn sich der auf diesen 
Bereich entfallende Anteil nach objektiven und sachgerechten Maßstäben ermit-
teln lässt.

Pauschalierte Gewinnermittlungen

… dienen der Vereinfachung und Erzielung sachgerechter steuerlicher Ergebnisse in 
den Fällen, in denen es um die Zuordnung gemischter Aufwendungen geht. 

(1)  Für Altmaterialsammlungen lässt § 64 Abs. 5 AO folgende Form der Gewinn-
ermittlung zu:

  Bei Überschreiten der Besteuerungsgrenze kann der Gewinn aus der Verwertung 
unentgeltlich erworbenen Altmaterials außerhalb einer ständig dafür vorge-
haltenen Verkaufsstelle in Höhe des branchenüblichen Reingewinns geschätzt 
werden. Der Gewinn ist nach Verwaltungsregelung bei der Verwertung von 
Altpapier mit 5 % und bei der Verwertung von anderem Altmaterial mit 20 % 
der Einnahmen anzusetzen. Diese Regelung ist für Vereine besonders günstig, 
weil hier von den Einnahmen fi ktiv die bei entsprechenden Gewerbetreibenden 
anfallenden Löhne und sonstigen Betriebsausgaben abgesetzt werden. Wird der 
Überschuss geschätzt, sind damit auch alle tatsächlichen Aufwendungen abge-
golten.

(2) Daneben ist eine pauschalierte Gewinnermittlung nach § 64 Abs. 6 AO für:

 a)  Werbemaßnahmen, die im Zusammenhang mit der steuer begünstigten 
Tätigkeit des Vereins einschließlich der Zweckbetriebe für andere 
Unternehmen durchgeführt werden,

 b) Totalisatorbetriebe der Pferderennvereine und

 c) die zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste

  möglich.
  Dabei kann der Besteuerung ein Gewinn in Höhe von 15 % der Einnahmen zu-

grunde gelegt werden. Zu den begünstigten Werbemaßnahmen zählen vor al-
lem die Banden- oder Trikotwerbung bei denjenigen Sportveranstaltungen, die 
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ein Zweckbetrieb sind. Die hierfür früher gewährte sog. Betriebsausgabenpau-
schale i.H.v. 25 % der Einnahmen ist seit dem 01.01.2000 nicht mehr anzuwenden.

Die in den Einnahmen enthaltene Umsatzsteuer ist neben dem pauschal ermittel-
ten Gewinn als Einnahme und bei Zahlung an das Finanzamt als Ausgabe zu be-
rücksichtigen. Alle anderen mit der wirtschaftlichen Tätigkeit in Zusammenhang 
stehenden Ausgaben sind mit dem Ansatz des pauschal ermittelten Gewinns ab-
gegolten.

Wenn ein steuerbegünstigter Verein auch steuerpfl ichtige wirtschaftli-
che Geschäftsbetriebe unterhält, für die der Gewinn nicht pauschal ermit-
telt wird, sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den der 
Gewinnpauschalierung unterliegenden Geschäftsbetrieben gesondert aufzu-
zeichnen. Diese Aufzeichnungen sind erforderlich, weil diese Ausgaben – abgese-
hen von der gezahlten Umsatzsteuer – das Ergebnis der anderen steuerpfl ichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe nicht mindern dürfen und die genaue Höhe der 
Einnahmen als Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des Gewinns benötigt wird.

2.2.5   Sonderregelungen für sportliche 
Veranstaltungen

Nach § 67a Abs. 1 AO sind sportliche Veranstaltungen grundsätzlich als steuer-
begünstigte Zweckbetriebe zu behandeln, wenn die Einnahmen einschließlich 
Umsatzsteuer insgesamt 35 000 € (bis 2006: 30 678 €) im Jahr nicht überstei-
gen. In bestimmten Fällen kann es aber günstiger sein, auf die Anwendung dieser 
Zweckbetriebsgrenze zu verzichten und die Besteuerung nach den allgemein für 
wirtschaftliche Geschäfts betriebe geltenden Grundsätzen zu wählen. Ob sportliche 
Veranstaltungen dann als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu behandeln sind oder 
weiterhin als Zweckbetrieb gelten, richtet sich danach, ob an den Veranstaltungen 
nur unbezahlte oder auch bezahlte Sportler teilgenommen haben. Kleine Vereine 
werden in der Regel mit der Zweckbetriebsgrenze „gut fahren”. Für größere Vereine 
kann in Einzelfällen der Verzicht auf die Zweckbetriebsgrenze nach § 67a Abs. 2 AO 
interessant sein.
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Nachfolgend werden einige Grundzüge des § 67a AO dargestellt und mit Beispielen 
unterlegt. Sofern in Ihrem konkreten Fall noch Fragen offen sind, sollten Sie diese mit 
Ihrem Finanzamt oder einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe klären.

2.2.5.1   Unterschreiten der 
Zweckbetriebsgrenze

Sportliche Veranstaltungen von steuerbegünstigten Sportvereinen sind kraft aus-
drücklicher Regelung des § 67a Abs. 1 AO ein steuerbegünstigter Zweckbetrieb, wenn 
die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus allen sportlichen Veranstaltungen 
eines Kalenderjahres 35 000 € (bis 2006: 30 678 €) nicht übersteigen. Zu den 
Einnahmen aus Sportveranstaltungen zählen z. B. Eintrittsgelder, Start- oder Teil-
nahmegebühren, Ablösezahlungen und Einnahmen aus der Vergabe von Rundfunk- 
oder Fernsehübertragungsrechten. Der Verkauf von Speisen und Getränken oder die 
Werbung gehören nicht zu den sportlichen Veranstaltungen. Insoweit handelt es 
sich stets um steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe.

Wird die Zweckbetriebsgrenze nicht überschritten, kann ein steuerbegünstig-
ter Zweckbetrieb selbst dann vorliegen, wenn bezahlte Sportler an sportli-
chen Veranstaltungen teilgenommen haben, es sei denn, der Verein hat auf die 
Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichtet (zu diesem Wahlrecht s. unten 
2.2.5.3). 

Die Bezahlung von Sportlern darf aus den Mitteln des Zweckbetriebs oder auch 
aus Mitteln des ideellen Bereichs (z. B. Spenden, Mitgliedsbeiträgen) erfolgen. 
Durch die Bezahlung von Sportlern dürfen auch Dauerverluste entstehen, die aus 
dem ideellen Bereich ohne Gefährdung der Gemeinnützigkeit abgedeckt werden 
(etwas Anderes gilt nur bei Dauerverlusten in steuerpfl ichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben, s. unter 2.2.4.2).

An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der Verein den 
bezahlten Sport nur neben dem unbezahlten Sport – also in untergeordnetem 
Umfang – ohne Gefährdung seiner Gemeinnützigkeit fördern darf (§ 58 Nr. 9 AO).
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Beispiel:

Ein steuerbegünstigter Sportverein hat folgende Bruttoeinnahmen:
- Mitgliedsbeiträge

- Spenden

-  Eintrittsgeld für sportliche 
Veranstaltungen

-  Ablösezahlungen für die Abgabe 
von Sportlern

-  Verkauf von Speisen und 
Getränken

- Werbeeinnahmen

  13 000 €

    4 500 €

  17 500 €

    4 000 €

  11 000 €

    7 500 €
Gesamteinnahmen   57 500 €

Steuerliche Behandlung:

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerfreie Einnahmen des ideellen 
Bereichs.

Die Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen (Eintritts gelder, 
Ablösezahlungen) betragen 21 500 €. Da diese Bruttoeinnahmen die 
Zweckbetriebsgrenze von 35 000 € nicht übersteigen, sind die sportlichen 
Veranstaltungen als ein (steuerbegünstigter) Zweckbetrieb zu behandeln. 

Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Werbeeinnahmen sind 
steuerpfl ichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Auch hier fallen aber kei-
ne Körperschaft- und Gewerbesteuer  an, weil die Einnahmen mit 18 500 € 
die Besteuerungsgrenze in Höhe von 35 000 € nicht übersteigen.
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15. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;

16. die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz;

17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene;

18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;

19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

20. die Förderung der Kriminalprävention;

21. die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport);

22. die Förderung der Heimatpfl ege und Heimatkunde;

23.  die Förderung der Tierzucht, der Pfl anzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditio-
nellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, 
der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellfl ugs 
und des Hundesports;

24.  die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte 
Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunal-
politischen Bereich beschränkt sind;

25.  die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend 
selbstlos gefördert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils eine Finanzbehörde im Sinne 
des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach Satz 2 
zuständig ist.

§ 53
Mildtätige Zwecke

Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet 
ist, Personen selbstlos zu unterstützen, 
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§ 55
Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke – zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sons-
tige Erwerbszwecke – verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen 
gegeben sind: 

1.  Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser 
Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Die 
Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare 
Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden.

2.  Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufl ösung oder Aufhebung 
der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemei-
nen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.

3.  Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

4.  Bei Aufl ösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bishe-
rigen Zwecks darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten 
Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern 
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwen-
det werden (Grundsatz der Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch 
erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke 
übertragen werden soll.

5.  Die Körperschaft muss ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegün-
stigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne 
ist auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitna-
he Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf den 
Zufl uss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.


























































